
Erlaubnis für  
feuergefährliche Arbeiten 

(Schweißen, Brennen, Trennen, Auftauen, Dacharbeiten etc.) 

 

 

Erlaubnis erteilt durch: 
 
 
 

Name, Datum und Unterschrift 

Erlaubnis ist gültig bis: 

Ausführender: 
 
 
 

Name, Datum und Unterschrift 

Arbeitsort: 

Arbeitsbeschreibung: 
 
 
 
 
 

• Können Feuerarbeiten durch ungefährliche Verfahren ersetzt werden?    Ja �   Nein � 
 

Folgende Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen 

 
�  Sämtliche Brandschutzeinrichtungen sind in funktionsfähigem Zustand. 
�  Die Arbeitsstelle ist frei von brennbaren Materialien in einem Umkreis von 10 m. 
�  Immobile brennbare Materialien und Einrichtungen sind ordnungsgemäß abgedeckt. 
�  Öffnungen in Wänden und Decken sind ordnungsgemäß abgedeckt. 
�  Feuergefährdete Arbeiten und Prozesse werden eingestellt. 
�  Behälter für feuergefährliche Flüssigkeiten und Gase sind leer und inertisiert. 
�  Schweißausrüstung etc. ist in ordnungsgemäßem Zustand. 
�  Feuerlöscher stehen bereit; Schläuche sind ausgelegt. 
�  Eine Brandwache wird gestellt. 
 

• In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen keine Feuerarbeiten durchgeführt werden. 

• Bei Außerbetriebnahme stationärer Löschanlagen muß der Versicherer informiert werden. 
 

Standort des nächstgelegenen Alarmmelders: 
 
 
 
 

Standort des nächstgelegenen Telefons 
(Notrufnummer): 

Die Brandmeldeanlage wird außer Betrieb 
genommen um: 
 
 
 

Eine Brandwache wird gestellt für den Zeitraum: 

Die Brandmeldeanlage wurde wieder in Betrieb 
genommen um: 
 
 
 

Die Arbeiten wurden beendet um: 
 

Brandschutzkontrollen werden durchgeführt von: Uhrzeit: Unterschrift: 
  
  
  
  

 


